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Wählbarkeit der Geistlichen in den
Nationalrat.

Anlässlich eines vom Nationalrate angenommenen
Postulates über die Frage des passiven Wahlrechtes, wel-
eher Beschlus auch der Zustimmung des Ständerates be-
durfte, kam die Unvereinbarkeit eines Nationalratsman-
dates mit gewissen Bundesbeamtungen zur Sprache.
Ständerat Wirz benützte den Anlass, in seiner lichtvollen
und grundsätzlichen Art den dringenden Wunsch auszu
sprechen, dass sich der Bundesrat nicht bloss mit der in
Art. 77 der Bundesverfassung aufgestellten Inkompatibili
tat, welche sich auf die Nichtwählbarkeit der Bundesbeam-
ten in den Nationalrat bezieht, befassen, sondern dass er
auch den Art. 75 ins Auge fassen solle, welcher die Geist-
liehen von der Wählbarkeit in den Nationalrat ausschliesst.
Die ganze Inkompatibilitätsfrage solle grundsätzlich und
allseitig gelöst werden. Das sei nur möglich im Wege
der Verfassungsrevision. Bei der Behandlung der Frage
von Fall zu Fall riskiere man, Ungleichheiten zu schaffen.
Im allgemeinen müsse man schon sagen, dass das System
des Ausschlusses vom passiven Wahlrecht, wie es gegen-
Wärtig noch gelte, ein veraltetes sei. Sowohl die Anschau-
ungen als die tatsächlichen Verhältnisse, welche hier in
Betracht fallen, haben sich seit dem Jahre 1848, dem die
haglichen Verfassungsbestimmungen ihr Entstehen verdan-
wn, ganz wesentlich umgestaltet. Es könne auch nicht als
demokratisch bezeichnet werden, wenn man die Wähler
verhindere, einem Manne ihres Vertrauens die Stimme zu
geben, weil derselbe eben aus diesem oder jenem Grunde
äjs nicht wählbar erklärt werde, obzwar ihm weder das
Uädikat der Ehrenhaftigkeit, noch dasjenige der Tüchtig-
Kit abgesprochen werden könne. Redner kam dann auf

^ im Nationalrate gestellten Motionen Knellwolf und
^aueourt zu sprechen, welche beide die Streichung der
Verfassungsbestimmung bezwecken, dass nur Bürger weit-
mhen Standes in den Nationalrat wählbar seien. Dem
Ausschluss der Geistlichen aus dem Nationalrate liege gar
sme innere Berechtigung zu Grunde. Es sei gar nicht ein-

sehen, warum ein höchst ehrenwerter Stand, wie der-
Rnige der Geistlichen es sei, durch eine Verfassungsbe-

imrriung vom Nationalrate ferngehalten werden solle,
früher gesagt, die Geistlichen sollen ihres seel-

An u
Amtes walten und nicht Politik treiben. Diese

ÜtikP o^ng hat sich überlebt. Wer treibt heute nicht Po-
dpr t ^ die Geistlichen mindern Rechtes sein als an-

küm
welche sich oft sehr lebhaft um die Politik be-

urn, trotzdem sie dazu viel weniger qualifiziert sind

als die Geistlichen. Diese sind mit dem Volksleben verwach-
sen. Sie kennen aus unmittelbarer Wahrnehmung die An-
sichten, die Wünsche und die Bedürfnisse des Volkes. Ueb-
rigens kann man keinem Geistlichen das Recht absprechen,
in Vereinen und Versammlungen und in der Presse für
seine politische Ueberzeugung einzutreten. Es ist also in-
konsequent, wenn man die Geistlichen von der Wählbar-
keit in den Nationalrat ausschliesst, und der Zweck, die-
selben von der Politik fernzuhalten, wird dadurch keines-
wegs erreicht.

Der Ausschluss der Geistlichen bezieht sich, wie der-
jenige der Bundesbeamten, nur auf den Nationalrat und
nicht auf den Ständerat und doch stehen beide Räte einan-
der völlig ebenbürtig gegenüber und sie besitzen auch
ganz genau die gleichen Kompetenzen. Auch unter die-
sem Gesichtspunkte erscheint der Ausschluss der Geist-
liehen als unlogisch und inkonsequent. Es ist denn auch
tatsächlich vorgekommen, dass Geistliche im Ständerate
gesessen haben und zwar solche, welche noch im Amte
stunden und ihre Funktionen als Geistliche ausübten. Viele
von den gegenwärtigen Ratsmitgliedern erinnern sich noch
an den frühern hochangesehenen Kollegen Dr. Gottfried
Fleer. Es ist vorgekommen, dass er während der Bundes-
Versammlung am Sonntag in dieser oder jener Gemeinde
Gottesdienst gehalten hat. Am Montag ist er wieder im
Ständeratssaal erschienen. Kein Mensch hat daran Anstoss
genommen, der Sprechende am wenigsten, bewahrt er doch
dem gelehrten Abgeordneten von Glarus heute noch seine
Verehrung und seine Sympathie. Aber es wird durch den
Ausschluss der Geistlichen vom passiven Wahlrecht auch
eine positive Rechtsungleichheit geschaffen. Die protestan-
tischen Geistlichen können durch Rücktritt vom Amte den
Charakter als Geistliche abstreifen und einfach in den
Laienstand zurücktreten. Den katholischen Geistlichen ist
das nicht möglich. Der Ausschluss richtet sich überhaupt
gegen den ganzen Stand der katholischen Geistlichkeit,
nicht bloss gegen die Männer, welche in der Seelsorge wir-
ken, sondern auch gegen diejenigen, welche in der Schule
tätig sind als Lehrer oder als Professoren. Es ist ohne wei-
teres klar, dass der geistliche Stand diesen Ausschluss von
der Wählbarkeit in den Nationalrat als eine Härte und eine
ungleiche Behandlung empfinden und sich dadurch verletzt
fühlen muss. Aber auch wir katholische Mitglieder der
Bundesversammlung fühlen uns dadurch verletzt. Jeder
von uns besitzt gewiss unter den Geistlichen zahlreiche
Männer, mit denen er enge befreundet ist und es tut ihm
im Herzen weh, dieselben in der Bundesverfassung als Bür-
ger mindern Rechtes behandelt zu sehen. Aber so denken
nicht nur wir; sondern so denkt das ganze katholische
Volk, welches hinter uns steht. Dasselbe erblickt und ver-
ehrt in den Geistlichen seine Seelsorger, und es weiss ihnen
das Teuerste und das Heiligste anvertraut, was es besitzt.
Die heutige Zeitlage sollte uns dazu führen, alle Kräfte
herbeizuziehen, welche geeignet sind, am Wohle von Land
und Volk mitzuarbeiten.
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Man braucht nicht etwa zu befürchten, dass der Na-
tionalrat von Geistlichen überschwemmt und dass seine
Verhandlungen von einem allzu pastoralen Tone beherrscht
werden, wenn der Ausschluss der Geistlichen vom Natio-
nalrate in der Bundesverfassung gestrichen wird. Noch
nie hat ein katholischer Kanton einen Geistlichen in den
Ständerat gewählt, obwohl man dazu berechtigt gewesen
wäre. Es haben sich immer noch katholische Laien gefun-
den, welche das Amt übernahmen und denen man das-
selbe anvertraute. Im Grossen und Ganzen wird das auch
fernerhin so sein, aber die gehässige Ausnahmebestimmung
soll wegfallen. Sie ist ungerecht und unzeitgemäss. Unge-
recht ist sie, weil die Geistlichen eine solche ausnahmsweise
Behandlung nicht verdienen. Ganz abgesehen von ihrer
segensreichen Tätigkeit in der Seelsorge, denke man doch
an ihr verdienstvolles Wirken auf den Gebieten des Schul-
und des Armenwesens. Unzeitgemäss ist diese Ausnahme-
bestimmung, weil wir heute mehr denn je des Zusammen-
wirkens aller staatserhaltenden Elemente im Interesse des
Vaterlandes bedürfen. An einsichtsvollem, pflichtgetreuem
und opferwilligem Patriotismus stehen die Geistlichen hin-
ter keinem anderen Stande zurück.

Der Sprechende weiss aus persönlicher Erfahrung,
wie vom Herrn Referenten der Kommission schon betont
worden ist, dass eidgenössische Beamte, welche in den Na-
tionalrat nicht wählbar gewesen wären, im Ständerate eine
angesehene und einflussreiche Stellung eingenommen ha-
ben. Ich bin ganz damit einverstanden, dass man der Frage,
ob und inwiefern sich der Beamtenausschluss bei den Na-
tionalratswahlen noch aufrecht erhalten lasse, näher tritt.
Was ich aber verlange, das ist eine generelle und allseitige
Lösung dieser Inkompatibilitätsfrage und das ist im Wei-
tern die Beseitigung des Ausschlusses der Geistlichen aus
dem Nationalrate. Ich stelle keinen positiven Antrag, weil
ich sehr wohl begreife, dass man das vorliegende Postulat
heute erledigen und dasselbe nicht mehr an den National-
rat zurückweisen will. Es genügt mir heute, meinen drin-
genden Wunsch zu Händen des Bundesrates ausgesprochen
zu haben und ich hoffe bestimmt, dass dieser Wunsch ge-
würdigt und berücksichtigt wird.

Dieses Votum vom 11. Februar 1920 hat eine hervor-
ragende Bedeutung für die Entwicklung unserer politi-
sehen Geschichte und insbesondere auch für den Klerus,
der keineswegs darnach strebt, unmittelbar eine starke Ver-
tretung im Parlamente zu besitzen, die grundsätzliche Zu-
rücksetzung aber als ein Unrecht empfindet. Es soll Raum
und Recht auch nach dieser Hinsicht geschaffen werden.
Zur Sache selbst orientieren die oben nach dem „Obwald-
ner Volksfreund" ausgeführten Hauptgedanken von Stände-
rat Wirz vollständig. Wir stimmen ihnen zu.

Bundespräsident Motta hat mit aller nur wünschens-
werten Deutlichkeit erklärt, dass er durchaus auf dem
Standpunkt seines Freundes Ständerat Wirz stehe und er
dürfe auch, sagen, dass seine Ansicht vom gesamten Bun-
desrat geteilt werde. Kein einziges Mitglied des Stände-
rates hat sich in anderem Sinne geäussert. Der Berichter-
statter der Kommission, Aeppli aus dem Thurgau, hat so-
gar ausdrücklich gesagt, er begreife den Standpunkt seines
Kollegen Wirz ganz gut und es sei zuzugeben, dass die
Ansichten und die Verhältnisse in dieser Beziehung sich
geändert haben. Es ist also wieder eine Bresche gelegt in
jene konfessionellen Ausnahmebestimmungen der Bundes-
Verfassung, auf deren Beseitigung das katholische Volk mit
allem Nachdruck dringt.

Apologetik im Ratssaal.
Am 14. Februar benützten die Ständeräte von Monte-

nach und Brügger einen Anlass der Diskussion, um mit
schärfster Klinge gegen den glaubenslosen deutschen Pä-
dagogen Wyneken zu Felde zu ziehen, welcher gegenwär-

tig in der Schweiz herum Vorträge hält, Diese Herren wur-
den vom Bundesratstische aus durch Herrn Chuard auf
das lebhafteste unterstützt. Kein Mensch hat ihnen wider-
sprochen.

Solche öffentliche Einsprachen im Ratssaal gegen eine
bewusst atheistische Volkserziehung sind sehr erfreulich.

Der 22. Psalm ein sacramentales Dankgebet.
(Gedanken und Betrachtungen für die Priester.)

(Fortsetzung undi Schluss.)

Zum Danke für die eigene Lossprechung und die

Beichtgnaden soll durch meine Pastoration unser Psalm-

vers ins „Activ" übersetzt werden. In der Verwaltung des

ßußsakramentes halte ich mich an die Prinzipien der Mo-

ral, aber mit Barmherzigkeit. Ich beobachte diese grossen
Sündern gegenüber, solange guter Wille vorhanden ist

und diesen setze ich voraus, bis das Gegenteil stricte bewie-

sen ist. Wenn ich für mich selber so gerne an die Barmher-

zigkeit appelliere und in eigener Seelenkrankheit mir beim

göttlichen Seelenarzt eine gelinde Behandlung wünsche,

will ich nicht in fremde Wunden Essig statt Oel giessen.

Der Heiland hat mich das Salz der Erde genannt, nicht

Pfeffer. Auf Barmherzigkeit haben auch die wahrhaft from-

men Seelen ein heiliges Recht. Ich muss sie nicht nur „ab-
stauben". Als treuer Raphael soll ich sie mit Priesterge-
duld durch weise Ratschläge bei jeder Beicht auf dem

Wege der Vollkommenheit weiter führen. So wird Gottes

Erbarmen Beichtvater und Beichtkind alle Tage des Le-

bens begleiten und die Ewigkeit wird es lehren, wie viel

Gnadensegen und Frieden diese Verwaltung des Bußsakra-

mentes stiftete. „Misericordias Domini in aeternum can-

tabo!" (Ps. 88. 2.)
Gott ist barmherzig, darum schaut David im Leben

und Sterben hoffnungsfroh in die Zukunft: „Nam etsi am-

bulavero in medio umbrae mortis non timebo mala * quo-
niam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus ipsa me con-

solata sunt." — Virga und baculus bedeuten den Hirten-
stab als Abzeichen der Hirtenliebe. Der Schäfer des Orients
lässt alle seine Schafe unter seinem Hirtenstabe durchge-

hen, wenn sie morgens die Hürde verlassen und abends

zurückkehren. Er zählt sie so und will sich überzeugen,
dass keines fehle. Darum ist der Hirtenstab zum Sinnbild
der Hirtensorge geworden. (Lev. 27. 32. Jerem. 33. 13.)

(Thalhofer, Psalmenerkl. p. 109, 2. Aufl.)
Das Bewusstsein, zu den Schäflein zu gehören, die

Gottes Vatersorge unter seinem Hirtenstabe gezählt hat,

nimmt unserem Sänger jede Furcht vor dem schweren

Gange durch die dunkeln Pforten des Todes. Er hatte aber

keine Ahnung, wie Jesus uns tröstet, wenn die Schatten des

Todes sich auf uns niedersenken. — Göttlicher Erlöser,

auch wenn ich wandere mitten in Todesschatten, ich

fürchte kein Unheil. Du bist bei mir! — Christus hat am

Kreuzholz als blutiger Hohepriester die innersten Bitter-

keiten der Todesnot durchkostet. Hat er da nicht besonders

an seine sterbenden Priester mit ihrer grossen Verantwor-

tung gedacht? Auf Calvaria hat er uns alle liebend gezählt

und sorgend unter seinen Hirtenstab genommen. „Per ba-

culum crux Christi significatur." (S. Bonav. sermo 1. F. V.

in Coena Dni," torn. IX. p. 249 *) Non timebo — Virga

tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt." — Vom ö°l"

gathakreuz, diesem blutgesalbten Hirtenstab Christi, rieselt
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in. der heiligen Oelung lindernd und stärkend eine sakra-

mentale Segenskraft in unsere Seelen, um uns die letzte

schwere Stunde zu erleichtern. Bei der Taufe und Firmung
wurden wir als Athleten Christi zum Lebenskampfe gesalbt

(St. Thom. S. th. 111. q. 66. art. 10 ad 2), die letzte Oelung
stärkt uns zum Todeskampf. Im Leben und Sterben ist der

Herr mein Hirte. Nichts fehlt mir. Beim Eintritt in diese

Welt gibt er mir mit hochgeweihtem Oel den Morgense-

gen des Lebens, beim Scheiden den Abendsegen zur ewigen
Ruhe.

Ich bin auf einem Versehgang, spende einem Kranken
die heilige Oelung. Eine ernste Meditationsstunde für mich,
die mir zur Segensstunde werden soll. Auch du liegst ein-
siens hilflos auf dem Sterbelager, vielleicht bald — als
Priester Gottes. Wie werde ich dann über mein jetziges Le-
ben denken? Hätte mich der Herr in allem bereit gefunden,
wenn ich der Kränke wäre? Solche und ähnliche Gedanken
beim Versehgang, angesichts des Todes, nützen mir viel-
leicht mehr als eine Exerzitienpredigt über die letzten
Dinge. Wie mahnt mich diese immer wiederkehrende Gna-
denstunde so lebhaft ans eigene Sterben, ans Gericht, an
das Fegfeuer! — Priesterfegfeuer! — Ich weiss, dass ich
ins Fegfeuer komme — und wir danken Gott dafür, müs-
sen wir mit dem sterbenden P. Lacordaire bekennen. Bi-
schof Egger sei. sagte einmal : Ich bin zufrieden, wenn ich
mit 80 Jahren Fegfeuer davonkomme. — Diese ernsten Ge-
danken verhelfen uns, das eigene Seelengeschäft ins Reine
zu bringen. Sie lehren mich aber auch, voll Vertrauen zum
göttlichen Hirten zu beten: Gib mir die Gnade, dass ich
bei meiner eigenen Todeskrankheit zur Milderung des To-
des und Fegfeuers dieses heilige Sakrament empfangen
kann. „Etsi ambulavero in medio umbrae mortis, non ti-
mebo mala — Tu mecum es!" — „O crux spes unica,
ave!" Dein Hirtenstab — das Kreuz, an dem Du mir durch
Deine Verlassenheit und Deinen Opfertod die Gnaden des

grossen, wunderbaren Sakramentes der letzten Oelung ver-
dient hast, tröstet mich.

Wie der Wanderer auf der Bergeshöhe angelangt, freu-
dig überrascht, die Landschaften betrachtet, durch die er
wallte, so überblickt der königliche Sänger am Ziele der ir-
dischen Wanderschaft seine Lebenspfade und dankt dem
Herrn für sein grösstes Erdenglück, indem er singt: „De-
duxit me super semitas iustitiae * propter nomen suum."
— Wunderbar hatte Gott ihn geführt, nicht auf den We-
gen gewöhnlicher Menschenkinder, von den Hirtentriften
ins Königsschloss, wo er auf Israels Thron eine glänzende
Herrschaft führte und mit der Schärfe seines Schwertes

Unmassen von Feinden besiegte. „Propter nomen
suum." Gottes wegen. Er war Werkzeug in Gottes Hand.

Mit was für einem Dankesjubel muss ich meine ge-
weihten Hände zum Himmel erheben, wenn ich dem Hei-
und für den höchsten Feiertag meines Lebens und mein

ganzes Priesterglück danken soll? Führte er nicht auch
mich auf Gnadenpfaden, als er mich von der grossen Land-
s rasse des Lebens aus der Menge rief? — Vielleicht schon

s Kind, ganz aussergewöhnlich, geheimnisvoll, oder in
ur sechsten, neunten oder elften Stunde meines Lebens,

du^ft waren jene Höhenwege, die ich betreten
wi^

A
'uur Gottgeweihte wandeln, die berufen sind

® aron, (Haeb, V. 4.) Gnadenwege, die mich geleiteten

zu den Studien, mich hineinführten durch geheimnisvolle
Portale in den Gottestempel der heiligen Theologie, ine
stille Heiligtum des Seminars, in die Einsamkeit des Klo-
sters, auf gottgesegnete Triften. Auf den Gottesberg ward
ich geführt. Propter nomen suum. „Infirma mundi elegit
Deus" (1. Cor. 1. 27.). Damit seine Gnadenmacht und
barmherzige Liebe offenkundig werde, hat er mich erwählt
und mir das Salböl der Priesterweihe über meine Hände
fliessen lassen und zu mir gesprochen: „Tu es sacerdos in
aeternum" (Ps. 109. 5.). In jener Weihestunde erfüllte sich
an mir das Prophetenwort: „Ich salbte dich mit Oel und
zierte dich mit Schmuck und setzte eine Krone dir aufs

Haupt, du assest Weizenmehl im Ueberfluss und gelangtest
zur Königswürde." (Ezech. XVI. 9. 11. 12.) Ein Löwen-
anteil war mir zugefallen im Wonnegefilde! — Sacerdos!

Christus, Gottes Sohn ist Priester. Jeder Priester in seiner
Art ist Christus. Unser Priestertum ist das Priestertum
Christi. (Cf. S. Thom. S. 111. q. 63., a. 6. q. 22. a. 5. 6.)
— Wer bin ich? „Wenn der Priester vollauf wüsste, was
er ist, würde, er sterben." (Vianney.) — Wer bin ich? —
Kraft apostolischer Nachfolge bin ich auserwählt und ge-
salbt, die Gedanken des hohenpriesterlichen Herzens Jesu
weiter zu denken, die Sprache des göttlichen Mundes wei-
ter zu sprechen, und die Gnadenwerke der Heilandshände
weiter wirken zu lassen. (Bischof Faulhaber, Hirtenschrei-
ben 1912.) Bei dieser göttlichen Lebensaufgabe mündete
der Gnadenweg, auf den mich der Herr führte. — Ich muss
diese erhabenen Wirklichkeiten in meinen priesterlichen
Betrachtungen öfters tief meiner Seele einprägen. So bleibe
ich des „Hochwürdigen" überall bewusst und werde auch
in der Hitze des Tages, bei Enttäuschungen und Priester-
leiden, als ,dispensator mysteriorum Dei" (I. Cor. 4. 1.)

würdig wandeln. Nichts wird imstande sein, meine Prie-
sterideale tot zu schlagen, meine erste Liebe auszulöschen.
Das Priesterherz bleibt ewig jung. „Dans l'âme unie à

Dieu" — und das gilt von der Priesterseele — c'est tou-
jours le printemps" (Vianney). Cor sacerdotis ver aeter-
num! — Dies grosse Fiat durchglüht mein Innerstes, wenn
ich mit dem Psalmisten den Schlussvers bete: „Ut inhabi-
tem in domo Domini * in longitudinem dierum." — Gib
mir, göttlicher Heiland, die Gnade, bis zum letzten Atem-
zuge ein würdiger Priester zu bleiben, ein guter Hirte, der
wie ein segnender Engel durch die Reihen der Menschen
schreitet. Dies treue Ausharren im Heiligtum ist der
schönste Dank für die Weihegnade und fasst das Deo gra-
tias für alle übrigen Sakramente zusammen, weil diese in
der Priesterweihe wie im Keime schlummern.

Gratias agamus! Das Dankgebet ist die Psalmodie
der Auserwählten. Nihil est, quod hominem ita dignum
reddit divinis muneribus sicut semper Deo gratias reddere
et agere pro receptis donis." (S. Bonav. De perfectione
vitae, torn VIII. cap. 5. 3. p. 118.) — Wie sollen wir Gott
für das Gnadenvollste im Gnadenreiche danken, für die hei-
ligen Sakramente? — Wo finden wir Priester, die in der
sakramentalen Atmosphäre :eben und sterben, würdige
Dankesworte? Legen wir überhaupt bei der eigenen Heili-
gung, wie in der Pastoration nicht viel zu wenig Gewicht
auf einen dankbaren Empfang und eine allseitige Ausnüt-
zung der heiligen Sakramente? — Im 22. Psalm haben wir
ein Dankgebet vom hl. Geiste selbst diktiert, mit dem wir
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dem göttlichen Hirten in Wort und Tat für unsere heili-

gen Sakramente danken können. — Machen wir ihn zu un-
serem Lieblingspsalm. Legen wir ihn zu unseren Dank-

gebeten nach dem heiligen Opfer. Er ist ja vorzüglich ein
eucharistisches Deo gratias, die Kirche betet ihn am Fron-
leichnamsfest und zur Prim an der Feria quinta. Beten wir
ihn vor dem Tabernakel bei der Adoratio Sanctissimi. Dort
wird er zur anticipatio der gratiarum actio aeterna, der
adoratio des guten Hirten im Himmel. Christus ist nicht
nur guter Hirt auf Erden. „Jesus pastor bonus pascit
non solum Ecclesiam militantem sed etiam Ecclesiam

triumphantem : pascit Cherubim et Seraphim, pascit Thro-
nos, Principatus, Angeles, Archangelos et Potestates, pascit
Dominationes Apostolos, Doctores, Martyres et Virgines"
(cf. S. Bonav. sermo III. in Dom. 11. p. Pasch., torn. IX.

p. 301). — „Bone pastor, Jesu, nostri miserere, Tu nos

pasce, nos tuere, Tu nos bona fac videre in terra viven-
tium!" P. Ignatius O. Min. Cap.

Keine Verstaatlichung der Wohltätigkeit!
In der Nationalratssitzung vom 10. Februar kam die

Motion über Bundessubvention der Fürsorge für Anor-
male zur Behandlung, die Herr Nationalrat H. von Matt,
mitunterzeichnet von 36 Ratsmitgliedern, eingereicht hatte.

In seinem Referate sprach sich der Motionssteller gegen
die Verstaatlichung und Interkonfessionalisierung der

Wohltätigkeitsinstitute aus:
„Wir wollen vorab keine Verstaatlichung der Wohl-

tätigkeitsinstitute. Das ganze schöne Feld edeln Wirkens
soll der freien Wohltätigkeit verbleiben. Der Sinn und die
Freude am Wohltun, dem Schweizervolke von jeher eigen
und einer seiner edelsten Charakterzüge, soll gepflegt und
gefördert und nicht etwa zurückgeschnitten werden. Es
darf dies schon im Interesse der Pflegebefohlenen nicht ge-
schehen. Im Begriff der Fürsorge liegt etwas Zartes, liegt
Gemüt und Herz und Seele. Hier muss wohltätiger Sinn in
freier Hingabe sich betätigen können. Dazu braucht es viel
Sonne, viel uneigennützige Liebe, im Schatten staatlicher
Bureaukratie kann echte, zarte Fürsorge nicht gedeihen.
Der Staatsbetrieb, der alles nach Schema A und Schema B

regelt, ist nicht imstande, in die Eigenart des einzelnen
Pflegefalles einzudringen. Der arme Anormale, dem der
eine oder andere Sinn fehlt, ist gar oft nur umso feinfüh-
liger, lebt umso mehr nach Innen, da kann nur das feine
Verständnis mitfühlender Herzen helfen und nicht die un-
geschickte Hand des Paragraphenmenschen. Im Staatsbe-
triebe liegt aber erfahrungsgemäss nicht nur weniger Herz
und Gemüt, er arbeitet auch teurer, er verschlingt viel
grössere Mittel. Dabei erachten wir es als selbstver-
ständlich, dass bei der Subventionierung nach dem Grund-
satze des Krankenversicherungsgesetzes verfahren wird,
dass volle Gleichberechtigung aller Konfessionen und Rieh-
tungen herrsche. Wer immer dieser edeln Aufgabe sich
widmet, soll Berücksichtigung finden. Die meisten dieser
Anstalten haben, wenn wir näher in ihre Entstehungsge-
schichte hineinblicken, keinen rein humanitären, sondern
einen religiösen Heimatschein."

Prälat Dr. Werthmann, der verdie te Vorsitzende des
reichsdeutschen Katholischen Charitasverbandes, hat in
einem Vortrage, den er in einer Sitzung des Reichsverban-

des der privaten gemeinnützigen Kranken- und Pflegean-

stalten Deutschlands letzter Tage hielt, gleichfalls dem

Schutz für private Liebestätigkeit gerufen. Prälat Werth-

mann sagte u. a.:
„Wir erheben die Forderung auf Freiheit der carita-

tiven Betätigung und auf Zurückweisung der Sozialisie-

rungsgedanken auch im Namen der Not des Vaterlandes.

Niemals kommt dieser Programmpunkt ungelegener, als

gerade jetzt. Welche Lasten würden den Gemeinden und

dem Staate auferlegt, um alle die privaten Krankenhäuser
den bisherigen Eigentümern zu entziehen und in staatliche

Verwaltung überzuführen? Und wie viele Millionen würde
der Staats- und Gemeindebetrieb jährlich mehr verlangen,
als jetzt die private Caritas hiefür anzulegen genötigt ist?

Bei einer Versammlung des Verbandes katholischer Kran-
ken- und Pflegeanstalten Deutschlands hat ein Kenner auf

Grund genauer Daten berechnet, dass die Uebernahme der

katholischen Krankenpflege in Staatsbetrieb allein eine

jährliche Mehrausgabe von 432 Millionen Mark bewirken
würde. Ist unser deutsches Volk in der Lage, solche Millio-
nen leichtsinnig zu verschleudern? Und dazu statt einer

Verbesserung eine Verschlechterung der Krankenpflege ein-

zuführen? Denn es ist nicht zu leugnen, dass die zwangs-
weise Kommunalisierung des Kranken- und Pflegewesens
die besten Pflegekräfte aus den Krankenhäusern verbannen

würde und das wäre ein neuer unersetzlicher Verlust für

das gesamte deutsche Volk. Wir brauchen Pflegerinnen,
die aus religiösen Gründen im Dienst des Volkes sich ver-

zehren, wir brauchen insbesondere opferfreudige Dienerin-

nen der Kranken, denen der Krankendienst nicht eine Er-

werbsquelle, sondern eine heilige Aufgabe, denen der

Kranke ein Gegenstand heiliger Ehrfurcht und liebevoller

Sorge, ein Abbild und Stellvertreter Gottes, und nicht ein

Gegenstand fabrikmässig mit der Uhr in der Hand abge-

messener Arbeit ist. Wehe dem Volk, das in seiner Not

seine besten Wohltäter mit rauher Hand von sich weist."
V. v. E.

Totentafel.
Der Todesengel holt sich wieder, ähnlich wie vor

einem Jahre, viele Opfer in den Reihen unserer Geistlich-

lichkeit, und zumeist junge Männer, welche die Freude und

Hoffnung unseres Landes waren.
Beckenried in Nidwaiden steht am Grabe seines Pfar-

rers, des hochw. Herrn Dr. theol. Theodor Mathys, der

erst im Juni des vorigen Jahres die Leitung der Pfarrei

übernommen hatte. Seine gediegene Bildung, sein freund-

liches Wesen, daneben das offene Auge für die Bedürfnisse

der Seelsorge, gaben ihm trotz seines jugendlichen Alters

ein grosses Ansehen bei seinen Amtsbrüdern und bei sei-

nen Pfarrkindern. Er war am 18. November 1886 in Ennet-

bürgen geboren, studierte in Engelberg, Schwyz und Chur,

und nach Empfang der Priesterweihe in Freiburg, wo er

die akademischen Grade erwarb. Seit 1915 war Dr. Mathys

als Pfarrhelfer in Beckenried tätig; nach dem frühen Hin-

scheid von Pfarrer Imhassly wurde er dessen Nachfolget

Er starb am 26. Februar, hingerafft durch die tückische

Grippe, im Alter von 34 Jahren.
Erst 32 Jahre zählte der am 27. Februar verstorbene

Pfarrer von Fulenbach, der hochw. Herr Adolf Adler, von

Langendorf bei Solothurn, gleichfalls diesem Leben entris-



73

sen durch eine heftige Lungenentzündung. Auch er nimmt
das Lob eines mutigen und seeleneifrigen Hirten mit in das

Grab. Geboren 1887, geschult am Kollegium in Einsiedeln,
an der Universität Freiburg und am Priesterseminar zu
Luzern, erhielt Adolf Adler 1912 die Priesterweihe. Als
Vikar in Baisthal arbeitete er sich praktisch unter guter
Führung in das Amt eines Seelsorgers ein. Nach dem Hin-
scheid von Pfarrer Stebler wurde er 1915 zur Leitung der
Pfarrei Fulenbach berufen und hat hier durch treffliche Er-
ziehung der Jugend, durch Schmückung des Gotteshauses
und Gründung von katholischen Vereinen zur religiösen
Befestigung des Volkes mächtig beigetragen. Sein Wirken
hat nach Gottes Fügung nur kurze Zeit gedauert, wird
aber trotzdem seine Früchte tragen.

Am gleichen 27. Februar starb im Kapuzinerkloster
auf dem Wesemlin bei Luzern der hochwürdige P. Kilian
Brändle, von Mosnang im Toggenburg, wo er am 5. No-
vember 1885 geboren wurde. Einer braven Bauernfamilie
entstammend und durch Pfarrer Karl Eisenring der Stu-
dienlaufbahn zugeführt, durchlief er die Gymnasialklassen
in Einsiedeln, trat aber 1905 ins Noviziat der Kapuziner.
1906 legte er die Gelübde ab; dann kamen die Studien in
Philosophie und Theologie und inmitten derselben 1911

die Prieserweihe. 1912 bis 1913 war der junge Pater in
Sursee tätig, dann fünf Jahre im Gebiet des Klosters Dor-
nach, von 1918 an aber als Instruktor der Brüdernovizen
und Gehülfe des Novizenmeisters der Kleriker in Luzern.
Nur acht Tage dauerte sein Krankenlager; da rief ihn der

göttliche Meister zum Empfang seiner himmlischen Krone.
Soeben kommt aus Zug die Trauerkunde, dass auch

der hochw. Herr Professor Joseph Iten, zugleich Diözesan-
präses des kathol. Gesellenvereins, fast gleichzeitig mit sei-

ner Schwester, die in der Krankheit ihn sorgsam pflegte,
ein Opfer der Grippe geworden ist. Wir werden seiner in
der nächsten Nummer der Kirchenzeitung eingehender ge-
denken.

Dagegen müssen wir noch einem Laien ein Wort dank-
barer Erinnerung widmen: dem Herrn Ständerat und Re-

gierungsrat Joseph Düring von Luzern, der am 28. Feb-
ruar nach einem Leben voll reicher Verdienste um die ka-
tholische Sache von uns geschieden ist. Als Chef des Er-
ziehungsdepartementes arbeitete er unermüdlich an der
Hebung des Schulwesens im Kanton Luzern auf den ver-
schiedenen Unterrichtsstufen; auch war er bemüht, innert
den Grenzen, welche die Bundesverfassung gezogen hat,
die Verbindung der Schule mit der Kirche aufrecht zu er-
halten. Sehr zu verdanken ist ihm das Vorgehen bei der Be-
Setzung der zahlreichen geistlichen Pfründen, über die der
Staat ein Patronatsrecht ausübt: er nahm stets Rücksicht
auf die Wünsche des Bischofs und suchte für verantwor-
tungsvolle Stellen nach Möglichkeit die Besten und Tüch-
%sten zur Wahl dem Regierungsrate vorzuschlagen. Wie
sehr ihm die im Wurf liegende Neuregelung der kirchen-
Politischen Verhältnisse am Herzen lag, ist in den letzten
Jahren genugsam zu Tage getreten; wir hoffen, dass seine
diesbezügliche Arbeit sein Leben überdauern und voll zur
Geltung kommen werde. Seit 1908 gehörte Herr Düring

dem eidgenössischen Ständerat an, und genoss grosses An-
sehen wegen seiner raschen und glücklichen Auffassung
und gründlichen Behandlung der Geschäfte. Er war sehr

bewandert in Finanzfragen: während der Kriegsjahre prä-
sidierte er die ständerätliche Finanzkommission; ebenso

präsidierte er einige Zeit den Eisenbahnrat des V. Kreises.
Das katholische Vereinshaus in Luzern, das „Vaterland",
in den letzten Monaten auch die Dampfschiffahrtsgesell-
schaft auf dem Vierwaldstättersee, erfreuten sich seiner Für-
sorge. Zeitlebens blieb er den geschichtlichen und kunst-
historischen Studien treu, denen seine spezielle Ausbildung
an den Universitäten von Innsbruck und Zürich gegolten
hatte. Am 26. Januar hatte Regierungsrat Düring sein 60.

Lebensjahr vollendet; obwohl von zarter Gesundheit und
öfters leidend, schien er doch noch Jahre lang dem Vater-
land dienen zu können und auch am Willen fehlte es nicht.
Der Herr hat es anders gefügt; wir beugen uns unter seine

mächtige Hand.
Ein anderer wackerer Kämpe der katholisch-konserva-

tiven Sache ist drei Tage früher, am 25. Februar, in Sursee

von uns geschieden: Herr Julius Beck, Amtsstatthalter und
während langen Jahren Mitglied des Grossen Rates des

Kantons Luzern, ein Bruder des hochw. Herrn Universi-
tätsprofessors Dr. Joseph Beck in Freiburg, dem wir un-
sere aufrichtige Teilnahme bekunden.

R. I. P. Dr. F. S.

Kirchen-Chronik.
Eine Konferenz der Diözesankantone der Bistümer

Basel und St. Gallen zur Regelung der Besoldungsverhält-
nisse des Klerus. Wie das „Aargauer Volksblatt" mitteilt,
fand am 23. Februar in Zürich die vom Kanton Aargau
angeregte Versammlung der Diözesankantone der Bis-
tümer Basel und St. Gallen zur Regelung der Besoldungs-
Verhältnisse der katholischen Geistlichen statt. Vertreten

vom Bistum Basel waren die Kantone Aargau, Luzern,
Zug, Thurgau, Solothurn und Baselland. Das Bistum hatte
Flerrn Nationalrat Dr. Holenstein, Präsident des Admini-
strationsrates des kathol. Kollegiums des Kantons St. Gal-

len, abgeordnet. Das bischöfliche Ordinariat des Bistums
Basel war vertreten durch HHerrn Sekretär Michel. Die
Konferenzversammlung wurde präsidiert von Herrn Natio-
nalrat Eggspühler, Zurzach, Präsident des römisch-katho-
lischen Synodalrates des Kantons Aargau.

Sämtliche Konferenzvertreter sprachen sich dahin aus,
dass die Gehälter unserer katholischen Geistlichen mit
Rücksicht auf die teuren Lebensverhältnisse vielfach unge-
nügend sind und angemessen erhöht werden müssen. Es
wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst und den

in Betracht fallenden Kantonen und zuständigen Organen
zur Berücksichtigung und Durchführung empfohlen:

Die fixe Besoldung soll zukünftig im Minimum betra-

gen: Für einen Pfarrer Fr. 4500; für einen Pfarrhelfer oder
Kaplan mit eigenem Haushalt Fr. 4000, für einen Vikar Fr.
3000. In diesen Besoldungen dürfen die freien Wohnungen
mit Pflanzland, Jahrzeitverpflichtungen, kirchenamtliche

Auslagen usw. nicht angerechnet werden, dagegen ander-

weitige Erträgnisse, z. B. Landzinse nach ortsüblicher
Schätzung.

Päpstliche Diplomatie. Schon seit geraumer Zeit hatte
die jugoslavische Regierung den Dr. Ludwig
Bakotic nach Rom gesandt, um diplomatische Beziehungen
mit dem Hl. Stuhle anzuknüpfen. Diese Verhandlungen ha-

ben nun einen glücklichen Abschluss gefunden. Der jugo-
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slavische Staat hat beim Vatikan eine Gesandtschaft errich-
tet und als seinen ersten Vertreter Dr, Bakotic ernannt,
dem der katholische Priester Dr. Anic als kirchlicher Bei-
rat zur Seite steht. Der Hl. Stuhl erichtete seinerseits eine

Nuntiatur zweiter Klasse in Belgrad.
Als Gesandter Deutschösterreichs beim Apo-

stolischen Stuhle wurde Dr. Ludwig Pastor ernannt
Mit dieser Ernenung hat die österreichische Regierung ein-
mal eine glückliche Hand gezeigt. Der Verfasser der Papst-
geschichte und langjährige Direktor des österreichischen
historischen Institutes ist in Rom persona gratissima.

Gross-Rumänien steht zur Zeit mit dem Apo-
stolischen Stuhle in diplomatischen Verhandlungen und hat
zu ihrer Führung den Msgr. Basil Lucaciu, Deputierter
und Staatsminister Transilvaniens, nach Rom entsandt.
Goss-Rumänien zählt sechs Diözesen lateinischen und vier
Diözesen griechisch-rumänischen Ritus, zahlreiche Klöster
und kirchliche Institute, deren Rechtsverhältnisse neu ge-
ordnet werden müssen.

Frankreich und der Vatikan. Der Glückwunsch des

Papstes an Präsident Deschanel. Anlässlich des Antritts der
Präsidentschaft durch Deschanel richtete der Papst an ihn
folgendes Glückwunschtelegramm :

„Wir sprechen Eurer Excellenz unsere Glückwünsche
zu Ihrer Erhebung in die oberste Würde der Republik
und zu Ihrem Einzug in das Elysée aus. Wir zweifeln
nicht, dass die göttliche Vorsehung Ihrer Tätigkeit als Prä-
sident unter der ergebenen und aufrichtigen Mitwirkung
aller Franzosen die glänzende und ruhmreiche Mission
vorbehalten hat, Frankreich aus seinen moralischen und
materiellen Trümmern zu erheben, Ihrem Lande den reli-
giösen Frieden zu geben, der einer der Hauptfaktoren
zur Wiederaufrichtung sein wird, und wirksam zur Beruhi-

gung der Völker beizutragen, nach welcher die ganze Welt
lechzt. In diesem Vertrauen erflehen Wir den göttlichen Se-

gen auf Sie herab, Herr Präsident, über Ihre Familie, über
die französische Regierung und über ganz Frankreich, das

Wir immerfort als die älteste Tochter der Kirche lieben."
Präsident Deschanel antwortete:
„Ihre Heiligkeit erweisen mir die Ehre, mir Ihre Ge-

fühle und Ihre Wünsche für die Grösse und das Gedeihen
Frankreichs auszusprechen. Es ist mir ganz besonders an-
genehm, Ihrer Heiligkeit zu sagen, wie sehr mich Ihre
Glückwünsche geehrt haben, und Ihrer Heiligkeit der

Hochschätzung zu versichern, die ich an Ihre Wünsche
für das Glück des siegreichen Frankreichs und für die Er-
füilung seiner geschichtlichen Bestimmung, die enge mit
der Sache der Gerechtigkeit verbunden ist, knüpfe."

Der herzliche Ton, der beide Telegramme beseelt, geht
weit über eine offizielle Gratulation und ihre Beantwor-
tung hinaus. Aber gerade als offizielle Kundgebung kommt
ihnen die grösste Bedeutung zu: es ist nichts Geringeres

alsdieAufgabeder„séparatio n". Die Hoffnung

ist nicht unberechtigt, dass demnächst die diplomatischen
Beziehungen zwischen der französischen Regierung und
dem Vatikan wieder aufgenommen werden. Am 6. Februar
hatte sich Ministerpräsident Millerand in der französischen
Kammer noch etwas reserviert ausgesprochen: „Am Tage,

wo das Interesse der Nation es nahe legt, die unterbroche-
nen Beziehungen zum Vatikan wieder aufzunehmen, an die-

sem Tage werden wir uns einzig vom französischen In-
teresse leiten lassen. Offen und frank, wie es der Würde dei

Republik entspricht, werden wir die Frage dem Parlament

vorlegen." — Das Diktum Millerands ist durch das Tele-

gramm Deschanels bereits überholt. V. v. E.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistum Basel.

KaArawfe P/rüflt/e/f.
Durch Wahl des hochw. Herrn 'Adolf Lichtensteiger

zum Pfarrer von Hüttwilen (Kt. Thurgau) ist die Kaplanei-
pfründe in Tobel vakant geworden. Bewerber wollen sich

zwecks Aufstellung der Dreierliste ad normam can. 1452

bis zum 25. März hier anmelden.

Solothurn, den 4. März 1920.

Die bischöfliche Kanzlei.
Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen:

La CAaace//er/e Lp/scopa/e a reçu:
1. Für Bistumsbedürfnisse: Pcmr Zes öesoiws (Zw Di'ocês«.'

Doppleschwand 21.50, Cham 150, Zeihen 10.

2. Für das hl. Land: Po«r Ze PZewx' samZs: Bichelsee 33.

3. Für den Peterspfennig: Pom?' Ze fZenfe?' cZe £Z. Pierre :
Cham 150, Arbon 2.

4. Für die Sklavenmission: Po?«?' Z« missioM oswZZescZa-

rapisZe; Rodersdorf 9.50, Gänsbrunnen 10, Scliüpfheim 76,

Weggis 50, Binningen 25, Balstlial 80.85, Welschenrohr 19,

Bichelsee 30, Mellingen 55, Cham 160, Zeihen 10, Kaiseraugst
3, Röschenz 33, Nenzlingen 16, Wohlen 65.

5. Für den Seminarneu bau: Reussbühl 20.

6. Sammlung „Paterno iam diu": QwêZe „PaZerao Zern cZîm" ;

Jugendschutz „Schweizergarde" Luzern, durch hochw. Herrn
Katechet Hartmann 100, Courgenay 15, Matzendorf 40, Meg-

gen 25, Movelier 100, Kestenholz 439, Herbetswil 90.20, Ram-

sen 5, Ufhusen 15.

Für Wien: Mümliswil 150.

Für arme östr. Priester: Matzendorf 50.
7. Caritasopfer: Pom?- Zes Oewwes cZe Z« CAcmZJ; Zeihen

8, Homburg 30, Mettau 77.

Solothurn, 27. Febr. 1920.

Gilt als Quittung. Powr «/«ZZ/ancr.

Die bischöfliche Kanzlei.

V

Einladung
zur öffentlichen Sitzung der St. Thomas-Acadetnie in Ltl-

zern, Montag, den 8. März, nachm. 2 Uhr, im grossen
Saale des Priesterseminars.

Traktandum: Die Lehre des hl. Thomas von Aquin
über die Vaterlandsliebe; Referat von Hochw. Herrn Dr.
theol. Robert Kopp, Stadtpfarrer in Sursee.

Das Comitee.

Stelle Allschwil (bei Basel) sofort
zu besetzen. Schriftliche Anmeldung
niit kurzgefasstem Lebenslauf und
guten Zeugnissen samt Photographie
an das römisch.-kath. Pfarramt,
das nähere Aufschlüsse erteilt. —
Fixes Oehalt: 1000 Fr also Neben-
beruf erforderlich oder Aushilfe in
der Landwirtschaft.

Geistig Arbeitenden, Gene-
senden, Nervösen empfehleleicht-
löslichen

Cacao
Klöster. Spitäler, Institute erhal-
ten Vorzugspreise.

Industria Economica
Th. Studer, Luzern.

Jos. Bätfig
elektr. Bäckerei 4 Gonditorei

Luzern.
empfiehlt als Dauergebäck feinste
Spezialitäten. Panforte di Siena.
Croccanti Milanesi. Croustaki russe.
Feinste Cocosmakronen. Graham-
biscotti, Desserts etc.

in jeder Qualität bei
Räber & Cie.

Venerabiii claro.
Vinum de rite me-

rum ad sa. Euokari-
stiam confioiendam
a a. Eoolesia prae-
scriptum commenhaï
Domus
Bucber et Karthaus

rav. EpiSCOpO J»**
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Missions-Station Wetzikon
Katholiken! Helft den über 2000 armen Giaubensbriidern

in Wetzikon (Zürich) die dringend notwendige Kirche bauen Jede
Oabe auch die kleinste, wird dankbar angenommen, auch Staniol, Blei,
alte Zeitungen, Bücher etc. Für die Wohltäter werden Gebete und
hl. Messen aufgeopfert.

Milde Gaben nimmt entgegen das Kathol. Pfarramt Wetzikon
(Postscheck VI1I/3131) und die Expedition dieses Blattes.

Für Karwoche mut ffeißsonntag
Ifamunphanhiinhlain für katholische Volk mit Gebeten
l\al WUuilCIIUUulllulll zum leidenden Heiland von P. Gerhard
Stahl, O. Cist. 240 Seiten in Leinwand mit Rotschnitt. Preis
Fr. 1.35 und höher. Praktisch und kurz gefasst dem katholi-
sehen Volke bestens zu empfehlen.

P. Muffs ausgezeichnete Erstkommunionbücher
für Jünglinge und Jungfrauen von

C. Muff, O. S. B. Verschiedene
Einbände. Preis von Fr. 2.20 an und höher.

Zum Tische lies Herrn. S.JÄHSTES:

Vergissmeinnicht

rungs- und Gebetbüchlein von P. C. Muif, O. S. B.
nach Einband Fr. 2.95 und höher.

Preise je

Mein Jesus kommt! Erstes Kommunionbüchlein mit
Belehrungen und Gebeten für die

lieben Kleinen von J. Ph. Dickerscheid, Pfarrer. Verschiedene
Einbände. Preis Fr. 1.75 und höher.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen, sowie durch

Eberle, Kälin & Cie. Einsiedeln.

Ia italienischen Rotwein
1919er

Gavi extra 11°
Fässchen v. 30—100 Lt. per Lt. 1.50

„ v. über 100 „ „ „ 1.45

„ ' von 300 Lt an „ „ 1.40

franko durch die ganze Schweiz.

M. Hochstrasser
Mm Basierter Luzern Kasernenplatz

Pillalt : Paulasplatz

m Stuckatur spez. Antragstuckarbeiten
Kunstmarmorarbeiten

empfiehlt sich

Josef Malin, Stuckateur, Mauren,
Fürstentum Liechtenstein.

Figli di Giacomo Bianchetti
Locarno (Schweiz) Sajano (Italien)

Lith. Wachskerzen SSo/o gar. Fr. 8.50
Kompositionskerzen von Fr. 5.50 an
Garant, kunstvolle Tiroler Statuen (Hoiz)

Statuen und Krippen (Hartguss).

Paramente und Metallgeräte

Adolf Biek, Wil, 81.-6.

eingerichtet

iedekunst.

Eine „Messmer-Kanzel"
wie neu, ganz billig zu ver-
kaufen. Gefl. Offerten unter
K. P. W. befördert die Expedition
der Kirchenzeitung.

Lesen Sie die Broschüre von

C. Fischer-Hinnen
über

Haarausfall
frühzeitiges Ergrauen
Versand verschlossen und diskret

gegen 25 Cts. Rückporto
S. Hinnen, Luzern,
Klariahilfgasse 7.

Neuzeitliche
Kirchenblumen
Altarbouquets, Kränze u. Guirlanden,

Begoniastöcke mit Blüten,
Rosenzweige u. Blüten-

zweige für in Vasen,

liefert
BIumenfabr>ik Vogt,

Niederlenz-Lenzburg.

tili M il H

t f. k a r d t :

Mein Kommuniontag.
P. A. Zürcher:

Der gute Erstkommunikant.
Pfarrer Wtpfli:

Jesus Dir leb ich.

Eberle & Rickenbach, Einsiedeln.

o c
Wegen Umzug sofert zu ver-

kaufen

3 echte

Kupferstiche
110X86, 88X69 und 64X57 cm.
Religiöse Sujets.

Adresse unter M. B. bei der Ex-
pedition des Blattes.

Eine

Haushälterin
gesucht in ein Landpfarrhaus,

Offerten unter Chiffre C. F. an die
Expedition,

MESSWEIN
stets prima Qualitäten

J. Fuchs-Weiss, Zug.
beeidigter Mesaweinlieferant.

Ein Geitlicher auf dem Lande
sucht auf 1. April eine treue, tüchtige

Haushälterin
Anfragen befördert unter B. B.

die Expedition d. Schw. Kirchenzeit.

H®ssw@fise
sowie weisse und rote Tischweine

empfehlen

P. & J. Gächter, Weinhandl
z. Felsenburg, Altstätten, Rheintal;

beeidigte Messweinlieferanten

mA ?; ZîrCrr. tiarrifr:

KinderglüÄl
Jagendglüdtl ;

Das wahre Eheglück!

Himmelsglüftl
'

Eterlc. Kuli» »CR,, Einsiedel«.

Rauchfass-
Kohlen

hat wieder vorrätig
und empfielt

Anton Achemann
Kirchenartikel-Handlung

Luzern.

] Vorzügliche Gebet- u. Beleh-

rungsbücner zur Verehrung des

| hlst. Herzens Jesu

t...............................»...!
: Die Liebesjüngerin Jesu

î Von Jos. Zuber, Religionsichrer.
Î Mit Orig,-Buchschmuck

: Sühnende Liebe dem

: Herzen Jesu
J Von P. Konraii Liener! 0. S. B.

J Ausgaben In Fein- und Grobdruck;

^Ait Titelbild und Orig.-Buchschmuck

Sühnopfer der Liebe
Mit 2 Lichtdruckbiidern

î Die Suhnekommtinion
Von Jakob Scherer. Mit 2 Stahl-

t Stichen

: Die Nachfolge des hlst.
I Herzens Jesu

Von P. A.rnoudt, S. J. Mit 2 Stahl-
S Stichen

: Die Herrlichkeiten des

| göttlichen Herzens Jesu
Von M. Hausherr. S. J. Mit2 Licht-

druckbildern.

î Durch alle Buchhandlungen

I Verlagsanstalt BenzigerS Co.A.G.

• Einsiedel!!,

t Waldshut,Köln a.Rh., Strassburgi.E.



76

Fraefel & Co., St. Gallen
Anstalt fQr kirchliche Kunst — Gegründet 1883

empfehlen sich xm? Lieferung tob

Parans enteil raid Falmen
ta solider und etllgereohter Aueführung iu vorteilhaften Prsis.is

B.stoinaarlcht.te Stiokerel- und Zoichnungsataüers,
Stich» Aussshl tlgtntr Paramsntsiistoff»

In vorittglloh.» çualitat (Sahwelxer-Pabrikat).
Ruastsarechte Rastauration atar P. ram en lau

^
?•">*> tn» kirohl, GefgaBo, ist9llgapit»,8tatneii,
Krlppon, Kreuxwagstatlonen, Tapploh« »te. et«.

©Sssettn, Kataloge und Analohtaendung.» auf Wan»3h tu Dtsnstsn.

''lïlïillillllllllHillllillillItlillIIIII'llllillilli'ilIffllIli'ili^j llilll!lllillll|lll'lllllll|IIHII|l|in

Gebr. Marmon & Blank
Kirchliche Kunstwerkstätten

(Inhaber des goldenen Verdienst
kreuzes fro Ecclesia et Pontifice)

(Karl Glauner's Rachfolger)

WIL (St. Gallen)

empfehlen sich zur Ausführung
kunstgewerblicher Arbeiten.

Spezialität Kircheneinrichtungen
Altäre, Statuen, Kreuzwegsta-
tionen, Chor- und Beichtstühle
etc. Uebernahme ganzer Kir-
chen-Innenrenovationen inldusive
Malerei, nach eigenen und ge
g ebenen Entwürfen.

Beste Referenzen.

Oas ideal aller Gerüste
(ohne Stangen)

ist das

c* Crosse Vorteile
gegenüber allen Kon-

kurrenzsystemen bei Neu- u.

Umbauten, Renovationen. Miel-

weise Erstellung für Maurer, Steinhauer,

Spengler, Malerarbeiten usw. usw. durch:

Zürich

Sfeinwiesstr. 86 - Tel.: Hott. 2134 - Telegr.-Adr.: Blitz-Griist

und durch folgende
Baugeschäfte

Zürich ; Fietz & Leuthold
Zürich: Fr. Erismann
Winterthur: M- Häring
Andelfingen: E. Landolt-Frey
Bern: G. ieser
Luzern: E. Berger
Bubikon: A. Oetiker
Basel: W. Marek
Glarus : gutioif StUssy-Äebly
Genf: E Cuénod S. A.
Neuhausen : Jos. Albreoht
Herisau: Joh. Müller
St. Gallen: Sigrist, Merz & Co.
Ölten : Otto Ehrensperger
Reinfelden : F. Schär
Solothurn: F. Valli

: Verlagsansialt Benziger & Co. A.-6.
Einsiedeln, Waldshut, Köln a/Rh. Strassburg i/Els.

Die Kirche
Ihr Bau, ihre Ausstattung, ihre Restauration mit 146

Abbildungen im Text. 4. ergänzte Auflage.
144 Seiten. 121 : 188 mm.

Elegant gebunden à Fr. 9.—
Der Verfasser der grossen Kunstgeschichte fasst in diesem

Büchlein die reichen Erfahrungen zusammen, die er sich bei lang-
jähriger Lehrtätigkeit erworben Das ungemein zeitgemässe
durch und durch praktische, man möchte sagen souveräne Büch-
lein darf als ein Vademecum namentlich für den Klerus bezeichnet
werden, als ein zuverlässiger Wegweiser in den kirchlichen Bau-
nöten der Gegenwart und für die bezüglichen Kunstaufgaben der
Zukunft. Zeitschrift für christliche Kunst, Köln.

IH1410Lz Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

„GLASMALEREI WINTERTHUR"
FILIALE DER GLASMALEREI, F. X. ZETTLER, MÜNCHEN

empfiehlt sich zui* Lieferung von

KIRCHEN FENSTERN
vom feinsten Glasgemälde bis zur einfachsten Verglasüng in
künstlerisch gediegener und technisch solidester Ausführung.
Zu persönlichen Besprechungen und Lieferung von Skizzen und
oooooo Voranschlägen steht gerne zu Diensten oooooo

1AX MEYNER, Glasmaler «• Leiter in Winterthur.

Soutanen und Soutanellen
(Soutanen nach römischem und französischem Schnitt.)

für die hochwürdiga Geistlichkeit liefert in anerkannt vorzüglicher
Ausführung und bei äusserster Berechnung.

Robert Roos, Masschneiderei, Kriens b. Luzern

Kurer & Cil in Wil, Kanton
St. Gallen

Casein /instalt fur kirchl. Kunst
empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente

Kirchenfahnen

Kelch«

Stolen Monstranzen

Pluviale Leuchter

Spitzen Lampen

Teppiche Statuen

Blumen vereins^nnen
wie auch aller kirchlichen Qe-

fasse, Metallgeräte etc. etc.

Gemälde

Reparatu ren Stationen

Offerten, Kataloge und Muster stehen kostenlos zur Verfügung.

ÜadciRina mit Jesuskind
holzgeschnitzt in reicher Fassung mit Goldmantel. Mit Krone 1,20 rm

hoch. Auch als Tragfigur geeignet, gotisch, sehr preiswert abzugeben.

Franziskusstafue
in Holz geschnitzt und getönt 90 cm hoch,

M&afersteh&fiiifgsfig&ir»
1,30 m hoch, in Holz geschnitzt und polychromiert (Künstl. Arbeiten).

sowie Tabernakel
für kleinere Kirche, sehr preiswert abzugeben. Photo zu Diensten.

Anfragen an

Gebr. larmon & Blank
kirchliche Kunstwerkstätten, Wil, St. Gallen.

_

Immer mehr Freunde |iJäR|U|QNltjMerwirbt sich das « ** " « ** "
als das schönste u. vollkommenste Hausinstrument. Auch von e

mann ohne musik. Vor- u. Notenkenntn. sof. 4stim. spielbar. Illustr. Ka

umsonst. Auch Orgelharmoniums mit und ohne Pedal t"
chen, Schulen und Kapellen.

Aloys Iflaier, Päpstlicher Hoflieferant, Fulda» (Gegr. 18


	

